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Kreis Lippe 
 
76 Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung 
 des Beirates der unteren Naturschutzbehörde 
 
Die „Einladung zur Sitzung des Beirates der unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Lippe am 12.03.2024“ ist gem. 
§ 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 20.01.2022 zur Ände-
rung der Hauptsatzung, auf der Internetseite des Kreises 
Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtliche-bekanntmachun-
gen   am 20.02.2024 öffentlich bekanntgemacht worden.   
 
 
Gez. Gedeon, Beiratsvorsitzender 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
77 Öffentliche Zustellung an Detlef Gründer nach 
 §10 LZG NRW 
 
Der Kostenbescheid mit dem Aktenzeichen 320.1/24-15/KB 
für Herrn Detlef Gründer ist gem. § 15 der Hauptsatzung des 
Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf 
der Internetseite des Kreises Lippe unter www.kreis-
lippe.de/oeffentliche-zustellungen am 26.02.2024 öffentlich 
zugestellt worden. 
 
 
Schisanowski 
Fachbereich 300 
Fachgebiet   320.1 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
78 Ordnungsbehördliche Verordnung  
 vom 23.02.2024 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 und Abs. 1 des Gesetzes zur Re-
gelung der Ladenöffnungszeiten (Laden-öffnungsgesetz-
LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29.03.2018 (GV. NRW. 
2018 S. 172) wird gemäß dem Beschluss des Rates vom 
21.02.2024 für die Stadt Bad Salzuflen verordnet: 
 

§ 1 
 

Die Veranstaltung „Bad Salzuflen blüht auf“ im Ortsteil Bad 
Salzuflen findet am letzten Sonntag des Märzes eines jeden 
Jahres statt. Fällt dieser Sonntag auf den Ostersonntag, so 
findet die Veranstaltung am ersten Sonntag des Aprils statt. 
Während der Veranstaltung können Verkaufsstellen in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein, soweit sie im 
Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung liegen. 
 
 

 
§ 2 

 
Die grafische Darstellung der Ausmaße der Freigabe nach § 
6 Absatz 4 Ladenöffnungsgesetz NRW (Geltungsbereich 
dieser Rechtsverordnung) ist in der Anlage, die Bestandteil 
dieser ordnungs-behördlichen Verordnung ist, beigefügt. 
 

§ 3 
 

Diese Rechtsverordnung tritt eine Woche nach dem Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 23.04.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Ich bestätige, dass der Wortlaut des papiergebundenen Do-
kuments der Rechtsverordnung und ihrer beigefügten An-
lage mit dem Ratsbeschluss übereinstimmen. Es ist nach § 
2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung-NRW) verfahren worden. Die vorstehende ord-
nungsbehördliche Verordnung und die vorstehende Anlage 
zur ordnungsbehördlichen Verordnung werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
"Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennut-
zungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuwei-
sen. 
Bad Salzuflen, den 23.02.2024 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Stadt Blomberg 
 
79 Ordnungsbehördliche Verordnung über das  
 Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
 Blomberg vom 01.02.2024 
 
Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 
NRW) vom 16. November 2006 (GVBl. NRW S. 516) und 
der §§ 25 ff. des Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) 
vom 13. Mai 1980 (GVBl. NRW S. 528), jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung, wird auf Grund des Ratsbeschlusses 
vom 01.02.2024 für die Stadt Blomberg verordnet:  
 

§ 1 
 
Im Stadtgebiet Blomberg dürfen im Teilbereich des histori-
schen Altstadtkerns - gemäß Übersicht (Anlage 1.1, 1.2 a, 
1.2 b, 1.2 c und 1.2 d) - Verkaufsstellen im Sinne des § 3 
Ladenöffnungsgesetz im Jahr 2024 
 

 am 05. Mai aus Anlass des Blumen- und Bauern-
marktes 

 am 30. Juni aus Anlass des Nelkenfestes 
 am 04. August aus Anlass der Kunstmauer 
 am 15. Dezember aus Anlass des Charles Dickens 

Festivals 
 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zugelas-
senen Geschäftszeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 oder 
3 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro, in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 mit einer Geld-
buße bis zu 15.000 Euro geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe 
und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Blomberg am 
01.02.2024 beschlossene Ordnungsbehördliche Verord-
nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Blomberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Geschäftsordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg https://www.blomberg-
lippe.de/ (Service & Verwaltung/Öffentliche Bekanntma-
chungen) einsehbar.  
 
Blomberg, den 01.02.2024 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dolle 
 
 

Anlage 1.1  
 

 zur Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
Blomberg über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen vom 01.02.2024  
 
Verkaufsstellen dürfen gem. § 1 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung in folgenden Bereichen des historischen Blom-
berger Altstadtkerns beidseitig geöffnet sein:  
 
Sonntag, 05.05.2024 – Blumen- und Bauernmarkt – (s. 
Lageplan Anlage 1.2 a)  
 
Veranstaltungsfläche: Marktplatz, Kurzer Steinweg, Neue 
Torstraße   
 
Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg. 
 
Sonntag, 30.06.2024 – Nelkenfest (s. Lageplan Anlage 
1.2 b) 
 
Veranstaltungsfläche: Marktplatz, Kurzer Steinweg, Neue 
Torstraße   
 
Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg. 
 
Sonntag, 04.08.2024 – Kunstmauer (s. Lageplan Anlage 
1.2 c) 
 
Veranstaltungsfläche: Marktplatz, Am Martiniturm, Alte 
Burgmauer, Schweigegarten, Rosenstraße, Kurzer Stein-
weg, Brinkstraße, Pideritplatz 
 
Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg. 
 
Sonntag, 15.12.2024 – Charles-Dickens-Festival – (s. La-
geplan 1.2 d)  
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Veranstaltungsfläche: Neue Torstraße, Schulstraße, 
Kirchhofstraße, Im Seligen Winkel, Am Martiniturm, Markt-
platz, Kurzer Steinweg 
 
Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg.   
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Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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80 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
 Stadt Blomberg (Entsorgungsanlage  
 Wienkemeier) 
 
hier: Wirksamwerden nach Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 06. 
Februar 2024, Az.: 35.02.01.500-005/2024-001, die 9. Än-
derung des Flächennutzungsplanes gem. § 6 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung geneh-
migt. Lage und Umfang der Flächennutzungsplanänderung 
sind aus dem dieser Bekanntmachung beigefügten Karten-
auszug ersichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zurzeit gültigen Fassung wird die Durchführung des Geneh-
migungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungs-
planes hiermit ortüblich bekannt gemacht. Mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung wird die Änderung rechtswirksam. 
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt ein-
schließlich Begründung im Fachbereich 60 – Bauen und 
Stadtentwicklung – der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. 
Obergeschoss, 32825 Blomberg, ab dem Tag der Bekannt-
machung während der Dienststunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.de einsehbar. 
 
Hinweise 
  

1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften begründen soll, ist darzulegen. 

2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Flächennutzungsplanänderung kann gemäß 
§ 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) der Beschluss über den Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
 
 

 
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, 9. Februar 2024 
 
 
Dolle 
Bürgermeister 
 

 
Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 

 
 
 
81 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 08/02 
 „Sonderfläche Entsorgungsanlage, Abfallver-
 wertung, Umweltschutz W. Wienkemeier 
 GmbH“ der Stadt Blomberg 
 
hier, Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 02. 
Februar 2024 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit gülti-
gen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der zur-
zeit gültigen Fassung die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 08/02 der Stadt Blomberg einschließlich Begrün-
dung als Satzung beschlossen. Die Lage des Bebauungs- 
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plangebietes ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entneh-
men. Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 08/02 der Stadt Blomberg 
rechtsverbindlich. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes liegt einschließlich 
Begründung im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwick-
lung – der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, I. Obergeschoss, 
32825 Blomberg, ab dem Tag der Bekanntmachung wäh-
rend der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.de einsehbar. 
 
Hinweise 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften begründen soll, ist darzulegen. 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigungen von durch den Bebauungsplan ein-
getretenen Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW  
 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) der Beschluss über den Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, 9. Februar 2024 
 
 
Dolle 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 

 
Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Stadt Detmold 
 
82 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 
 
Eingliederung der Zweckverbände GKD Paderborn und 
Ostwestfalen-Lippe-IT in den kommunalen Zweckver-
band Kommunales Rechenzentrum krz Minden-Ravens-
berg/Lippe gem. § 22a nach dem Gesetz über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) NRW zum 01.01.2024 
 
Die 5. Änderungssatzung des Zweckverbandes „Kommuna-
les Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe“, zugleich 
Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Ostwestfalen-Lippe-IT“ wurde in der Ratssitzung der Stadt 
Detmold am 02.11.2023  genehmigt und ist nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 51 vom 
18.12.2023, S. 356ff (Abl. Reg. Dt. 2023 S. 356) veröffent-
licht worden. 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 
01.10.1979 (GV.NRW.S. 621) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hin. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt 
Detmold einsehbar: 
 
www.detmold.de/bekanntmachungen 
 
 
Detmold, den 12.02.2024 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
83 Bekanntmachung der 2. Beteiligungsphase 
 
LAP-04 „Lärmaktionsplan 4. Stufe“,  
Ortsteil: Gesamtes Stadtgebiet 
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Stadtentwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
14.02.2024 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Durchführung der o. g. Betei-
ligung zur Kenntnis genommen hat. 
 
Die o. g. Beteiligung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung 
des Lärmaktionsplanes für die Stadt Detmold. Die Beteili-
gung erfolgt vom 04.03.2024 bis einschließlich dem 
31.03.2024, für 28 Tage. 
 
Die Lärmaktionsplanung befasst sich mit der Thematik des 
Immissionsschutzes der Bürgerinnen und Bürger in Bezug 
auf die Minderung von Umgebungslärm. Im Falle der Stadt 
Detmold wird der Straßenverkehrslärm behandelt. 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden ausschließlich 
Lärmemissionen der klassifizierten Hauptverkehrsstraßen 
berücksichtigt, welche einen Schwellenwert von mehr als 3 
Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr erreichen. Für diese Bereiche lie- 
 

 
gen Lärmkartierungsdaten des Landes-amtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) vor, wel-
che die Grundlage der Lärmaktionsplanung darstellen. 
Diese Daten wurden im Rahmen der 1. Beteiligungsphase 
veröffentlicht. Es ist zu beachten, dass Lärmschutz- oder 
Lärmminderungsmaßnahmen ausschließlich in diesen Be-
reichen entwickelt werden. 
 
Im Zuge der 2. Beteiligungsphase wird der Entwurf der Fort-
schreibung des Lärmaktionsplanes der Stadt Detmold offen-
gelegt. Der Entwurf umfasst unteranderem die Fortschrei-
bung der Maßnahmen des bisherigen Aktionsplanes sowie 
Maßnahmen zum Schutz „Ruhiger Gebiete“. Während des 
o.g. Beteiligungszeitraumes wird der Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit gegeben Stellungnahmen abzugeben. 
 
Die Beteiligungsunterlagen stehen auf der städtischen 
Homepage unter www.detmold.de/startseite/leben-in-det-
mold/stadtentwicklung/staedtebauliche-planungen/aktuelle-
beteiligung/ zur Einsicht zur Verfügung. Parallel hierzu liegt 
der Entwurf des o.g. Planes als zusätzliches Informations-
angebot im selben Zeitraum beim Fachbereich 6, Stadtent-
wicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Hin-
tergebäude, Rosental 21, 1. Etage, montags bis mittwochs 
von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 07:00 Uhr bis 
17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
aus. 
 
Stellungnahmen zu dem im Internet einsehbaren Entwurf 
können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden. Sie sollen in elektronischer Form per E-Mail 
an bauleitplanung@detmold.de abgegeben werden. Wei-
tere Hinweise zu den Möglichkeiten der Beteiligung sind 
ebenfalls auf der städtischen Homepage hinterlegt. 
 
Auf der städtischen Homepage sind unter dem Stichwort 
„Immissionsschutz“ Informationen zu den vergangenen 
Lärmaktionsplänen hinterlegt. Die Daten der Lärmkartierung 
des LANUV werden über das Umgebungslärmportal des 
Landes NRW, unter https://www.umgebungslaerm.nrw.de/ 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
Detmold, 15.02.2024 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
i.A. 
 
 
gez. Martin Kölczer 
 
Fachbereichsleiter 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich 6 - Stadtentwicklung 

Kr.Bl. Lippe 26.02.2024 
 
 
 
84 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-89 „Kreativ Campus“, (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Süd 
Plangebiet: Südlich der Bielefelder Straße, östlich der 
  Justizvollzugsanstalt Detmold, nördlich 
  der Martin-Luther-Straße, westlich der   
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  Studentenwohnheime an der Gutenberg-
  straße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 14.02.2024 gem. § 
41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanverfahrens mit 
folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstellungsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gem. § 2 (1) 
BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-89 „Kreativ Campus“,   
   (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Plangebiet:  Südlich der Bielefelder Straße, öst-
   lich der Justizvollzugsanstalt Det-
   mold, nördlich der Martin-Luther-
   Straße, westlich der Studenten- 
   wohnheime an der Gutenbergstraße 
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdi-
nand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingesehen 
werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 14.02.2024 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-89 „Kreativ Campus“,   
   (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Plangebiet:  Südlich der Bielefelder Straße,  
   östlich der Justizvollzugsanstalt  
   Detmold, nördlich der Martin-Lu- 
   ther-Straße, westlich der   
   Studentenwohnheime an der  
   Gutenbergstraße 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
Detmold, 15.02.2024 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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85 Öffentliche Zustellung an Sergejs Zarubins 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz-LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
Herrn Sergejs Zarubins, geboren am 01.02.1983, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 19.02.2024 öffent-
lich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich 
ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 19.02.2024, Aktenzeichen: 2.1.30-
99-UVG-204469/204468) können vom Empfangsberechti-
gen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 
Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
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Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Danach können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG 
NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl. Lippe 26.02.2024 
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Gemeinde Extertal 
 
86 Einladung gem. Notvorstand zur Versammlung 
 der Jagdgenossenschaft des Jagdbezirks  
 Asmissen 3 am Mittwoch, 20. März 2024 
 
 

Einladung gem. Notvorstand 
 

zur Versammlung der Jagdgenossenschaft des Jagdbe-
zirks Asmissen 3 

 
am Mittwoch, 20. März 2024, 19 Uhr, 

 
im Restaurant „Adria“, Barntruper Str. 38, 32699 Extertal 

 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch 
Bürgermeister Frank Meier 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit 

3. Neuwahlen zum Vorstand 
- Wahl des 1. Vorsitzenden (durch den Bür-

germeister) 
- Wahl des restlichen Vorstandes 

4. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
letzten Versammlung 

5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Verschiedenes 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Frank Meier) 
Der Bürgermeister 
- Notvorstand – 

Kr.Bl. Lippe 26.02.2024 
 
 
 
87 Einladung zur Jagdgenossenschaftsver- 
 sammlung Jagdbezirk 53 Nalhof am 21.03.2024 
 

um 19:00 Uhr 
 
Veranstaltungsort: „Knusperhäuschen“, Stegweg 3a, 
32699 Extertal / Nalhof 
 
 
Bitte beachten: Jagdgenossen die sich  auf der Jagdgenos-
senschaftsversammlung vertreten lassen möchten, müssen 
diesen Personen eine aktuelle Vollmacht (nicht älter als 1 
Jahr) ausstellen. 
 
  
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch 
den 1. Vorsitzenden 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit 

3. Verlesung des Protokolls vom 30.03.2023 

 
4. Genehmigung des Protokolls vom 30.03.2023 
5. Bericht des Kassenführers Sascha Schneidewind 
6. Bericht der Kassenprüfer Konrad Strunk u. Chris-

tian Albert 
7. Entlastung des Kassenführers  
8. Beratung und Beschlussfassung über Neuverpach-

tung ab 2025 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Sat-

zungsänderung der Jagdgenossenschaft Nalhof 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Daten-

schutzrichtlinien der Jagdgenossenschaft Nalhof 
11. Verschiedenes 

 
 
Der Vorstand 
  
 
Bernhard Albert 
Achtstückenweg 10 b 
32699 Extertal 

Kr.Bl. Lippe 26.02.2024 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
88 2. Änderung der Satzung zur Gestaltung 
 baulicher Anlagen im Kernbereich des 
 Stadtteiles Horn vom 28. März 1984 
 
Aufgrund der §§7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes am 13. April 2022 (GV. 
NRW. S.490), und des §89 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Oktober 
2023 (GV. NRW. S.1167), hat der Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 15. Februar 2024 folgende 2. 
Änderung der Gestaltungssatzung beschlossen:  
 
Artikel 1 
 
Die Satzung zur Gestaltung baulicher Anlagen im Kernbe-
reich des Stadtteiles Horn vom 28. März 1984 wird wie folgt 
ergänzt:  
 
§ 5a wird neu hinzugefügt: 
 
(1) Solaranlagen sind als In-Dach oder Auf-Dach-Anlage pa-
rallel zur Dachfläche zulässig. Sie müssen als eine zusam-
menhängende Fläche ausgebildet werden, die durch Dach-
gauben, Dacheinschnitte oder Dachfenster unterbrochen 
sein kann. Damit das Dach in seiner Kontur noch ablesbar 
bleibt, müssen die Anlagen mindestens 0,50 m Abstand vom 
First, von der Traufe und von den Ortgängen einhalten. Es 
sind nur schwarze rahmenlose Module oder dunkle Rahmen 
zulässig. 
 
(2) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie an Fassaden, 
Balkonen, Loggien und Erkern dürfen nur auf der dem öf-
fentlichen Raum abgewandten Seite des Gebäudes ange-
ordnet werden. Abweichungen können zugelassen werden, 
sofern dies technisch erforderlich ist und das Ortsbild nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Artikel 2 
 
Die 2. Änderung der Satzung zur Gestaltung der Gebäude 
im Kernbereich des Stadtteiles Horn tritt mit dem Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderung der Satzung zur Gestaltung der Gebäude 
im Kernbereich des Stadtteiles Horn vom 15. Februar 2024 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S.666) in der zurzeit 
gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt 
Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 15.02.2024 
Gez. 
 
 
Herr Krüger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
89 Lärmaktionsplanung 
 
Hier: Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass mit der Lärm-
aktionsplanung im Rahmen der 4. Stufe für die Stadt Horn-
Bad Meinberg begonnen worden ist. 
 
Nach §§ 47d und 47e Bundesimmissions-schutzgesetz ist 
die Stadt Horn-Bad Meinberg zur Lärmaktionsplanung ver-
pflichtet. Die §§ 47a – 47f BImSchG stellen die Umsetzung 
der europäischen Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 in 
bundesdeutsches Recht dar. 
 
Unter „Umgebungslärm“ werden demnach belästigende o-
der gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch 
Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich 
des Lärms der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisen-
bahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle 
Tätigkeiten ausgeht definiert. 
 
Grundlage für die Lärmaktionsplanung in Horn-Bad Mein-
berg sind die Lärmkarten und eine Betroffenheitsstatistik 
(Ergebnisbericht), die das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) erstellt hat. Die aktuellen Lärm-
kartierung sind seit Juli auf dem Umgebungslärmportal von 
NRW veröffentlicht (https://www.umgebungslaerm.nrw.de/).  
Für die Stadt Horn-Bad Meinberg wurde für die folgenden 
Bereiche von Hauptverkehrsstraßen Lärmkartierungen vor-
genommen: 
 

• B 1 zwischen der Stadtgrenze zur Gemeinde 
Schlangen im Westen und der Ausfahrt Bellenber-
ger Straße / Bergheimer Straße (L 616) im Osten, 
Gesamtlänge ca. 6.100 m  

 
•  B 239 „Detmolder Straße“ zwischen der Stadt-

grenze zu Detmold im Westen und der Einmün-
dung L 954 „Nordstraße“ im Osten, Gesamtlänge 
ca. 900 m 

 
• B 239 „Hamelner Straße“ in der Ortslage Bad Mein-

berg zwischen dem Kreisverkehr Detmolder Straße 
/ Bahnhofstraße / Allee im Westen und der Abzwei-
gung/Kreuzung mit der Pyrmonter Straße im Os-
ten, ca. 1.100 m 
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• B 239 / 252 „Ostwestfalenstraße“ von der Stadt-

grenze zum Blomberg im Norden bis zur Stadt-
grenze nach Steinheim im Süden, ca. 2.300 m 

 
• L 828 „Mittelstraße“/ „Potthof“ vom Abzweig „Ex-

ternsteiner Straße“ bis zum Kreisverkehr „Potthof“/ 
„Nordstraße“/ „Wilberger Straße“, ca. 900 m 

 
Für diese fünf Straßenabschnitte hat das Land Nordrhein-
Westfalen durch das LANUV Lärmkarten erstellen lassen, 
die nun Grundlage für die Lärmaktionsplanung in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg sind. 
 
Die Lärmaktionsplanung der Stadt Horn-Bad Meinberg zielt 
darauf ab, schädliche Umwelteinwirkungen einschließlich 
Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen 
vorzubeugen oder sie zu mindern. 
 
Somit wird hiermit bekannt gemacht, dass die Stadt Horn-
Bad Meinberg mit der Lärmaktionsplanung begonnen hat 
und diese Bekanntmachung, die Verlinkung zu den vorlie-
genden Lärmkarten und der Ergebnisbericht in der Zeit vom 
04.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024 
 
im Internet auf der Homepage der Stadt Horn-Bad Meinberg 
unter der Kategorie „Bekanntmachungen“ unter dem folgen-
den Link: 
 
https://www.horn-badmeinberg.de/Rat-und-Verwaltung/Be-
kanntmachungen/  
veröffentlicht werden. 
 
Während der o.g. Veröffentlichungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen oder Anregungen zu den Lärmkar-
ten, dem Ergebnisbericht sowie zur Lärmsituation oder zu 
Minderungsmaßnahmen vorzugsweise elektronisch an 
poststelle@vps.horn-badmeinberg.de, schriftlich an die 
Stadt Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fach-
bereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
(Marktplatz 2, Zimmer 25 nach vorheriger Terminvereinba-
rung unter 05234/201-271) vorgebracht werden. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.02.2024 
 
 
Krüger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
90 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 
 Offenhalten von Verkaufsstellen in den Stadttei-
 len Bad Meinberg und Horn der Stadt Horn-Bad 
 Meinberg anlässlich von Stadtfesten und 
 Märkten vom 20.02.2024 
 
Auf Grund des § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz) vom 16. 
November 2006 (GV NRW S. 516), geändert durch Gesetz 
vom 22. März. 2018 (GV NRW S. 172) wird von der Stadt 
Horn-Bad Meinberg als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
Beschluss des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg nach § 
60 Abs. 1 S. 2 GO NRW vom 15.02.2024 für die Stadt Horn-
Bad Meinberg verordnet: 
 
 
 

 
§ 1 

 
Verkaufsstellen in den zentralen Versorgungsbereichen der 
Stadtteile Bad Meinberg und Horn (s. Anlagen) dürfen an 
den im § 2 genannten Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr anlässlich der in § 2 genannten Feste geöffnet 
sein. 
 

§ 2 
 
Stadtteil Bad Meinberg: 
Sonntag, 20.10.2024, Bauernmarkt 
 
Stadtteil Horn: 
Sonntag, 24.03.2024, Frühlingsfest 
Sonntag, 22.09.2024, Hörnchenfest 
Sonntag, 10.11.2024, Kläschenmarkt 
 

§3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zu-
gelassenen Geschäftszeiten offenhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöff-
nungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro ge-
ahndet werden. 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.02.2024 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
 
Krüger 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Stadt Lage 
 
91 öffentliche Zustellung an Herrn Gurjant Singh 
 
Lage, 13. Februar 2024 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Gurjant Singh, geboren am 09.12.1995, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz öffentlich zugestellt, da 
eine persönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 13.02.2024, Aktenzeichen: UVG-
51/7-Klee) kann vom Empfangsberechtigen bei der Stadt 
Lage, Fachgruppe Jugend in 32791 Lage, Am Drawen Hof 
1, eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Winter 
Winter 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
92 Öffentliche Zustellung: Frau Sevcan Ulutas 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung ge-
mäß § 10 Landeszustellungsgesetz  -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
Frau Sevcan Ulutas, geb. nach eigenen Angaben am 
09.10.1987, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, wird hiermit 
ein Gewerbesteuerbescheid nach dem Gewerbesteuerge-
setz öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustellung 
nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 16.01.2024, Az. 10017909-0001-
0200) können von der Empfangsberechtigten beim Fachbe-
reich 2, Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt 
Lage, Am Drawen Hof 1, 32791 Lage, eingesehen bzw. ab-
geholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 

 
Im Auftrag 
 
gez. Holtmann 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
93 öffentliche Zustellung an Herr Mustafa Yaman 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herr Mustafa Yaman, geb. 07.08.1990, zur Zeit unbe-
kannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung nach § 7 
Unterhaltsvorschussgesetz öffentlich zugestellt, da eine per-
sönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 16.02.2024, Aktenzeichen: UVG-
51/7-Yaman) kann vom Empfangsberechtigen bei der Stadt 
Lage, Fachgruppe Jugend in 32791 Lage, Am Drawen Hof 
1, eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Winter 
Winter 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
94 2. Änderungssatzung vom 20.02.2024 zur 
 Hauptsatzung der Stadt Lage vom 12.04.2021 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 und des § 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. 
NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt 
Lage in seiner Sitzung am 08.02.2024 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
Art. 1 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Lage vom 12.04.2021 wird wie 
folgt geändert: 
 
- § 12 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Es werden zwei hauptamtliche Beigeordnete gewählt.  

 
Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderungsatzung vom 20.02.2024 zur Hauptsatzung 
der Stadt Lage wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung ist auf der Internetseite der Stadt 
Lage einsehbar: 
 
www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntma-
chungen 
 
Lage, 20.02.2024 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. Matthias Kalkreuter 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
95 7. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der 
 Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
 für die Städtischen Betriebe Lemgo vom 
 28.09.2005, zuletzt geändert durch die 6. 
 Änderungssatzung vom 11.12.2018 
 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 8, 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f, 97, 
107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. 
S. 348), hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo am 
19.02.2024 folgende Änderung der Satzung vom 
28.09.2005 beschlossen: 
 
 
Art. 1 
 
Die Betriebssatzung der Städtischen Betriebe Lemgo wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 1 
 
§ 4 Absatz 2 Buchstabe c erhält den folgenden Wortlaut: 
 
„Beauftragung einer Prüferin bzw. eines Prüfers oder einer 
Prüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss“ 
 
§ 2 
 
§ 12 Abs. 2 Sätze 3 und 4 werden gestrichen.  
 
Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 7. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der Betriebs-
satzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Städtischen Be-
triebe Lemgo vom 28.09.2005, zuletzt geändert durch die 6. 
Änderungssatzung vom 11.12.2018, wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 02.09.1994, S. 
666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen 
dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekannt-machung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

 
c.  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.02.2024 
 
 
(Baier) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
96 5. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der 
 Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
 für die Gebäudewirtschaft Lemgo vom 
 30.11.2007, zuletzt geändert durch die 4. Ände-
 rungssatzung vom 11.12.2018 
 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 8, 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f, 97, 
107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigentriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 
348), hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo am 
19.02.2024 folgende Änderung der Satzung vom 
30.11.2007 beschlossen: 
 
 
Art. 1 
 
Die Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft Lemgo wird wie 
folgt geändert:  
 
§ 1 
 
§ 1 Abs. 2 Satz 4 wird gestrichen. 
 
§ 2 
 
§ 4 Absatz 2 Buchstabe c erhält den folgenden Wortlaut: 
 
„Beauftragung einer Prüferin bzw. eines Prüfers oder einer 
Prüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss“ 
 
 
Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die 5. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der Betriebs-
satzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Gebäudewirt-
schaft Lemgo vom 30.11.2007, zuletzt geändert durch die 4. 
Änderungssatzung vom 11.12.2018, wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 02.09.1994, S. 
666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen 
dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.02.2024 
 
 
(Baier) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
97 3. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der 
 Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo 
 für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
 Straßen und Entwässerung Lemgo vom 
 15.12.2009, zuletzt geändert durch die 2. 
 Änderungssatzung vom 11.12.2018 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 8, 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f, 97, 
107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigentriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 
348), hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo am 
19.02.2024 folgende Änderung der Satzung vom 
15.12.2009 beschlossen: 
 
 
Art. 1 
 
Die Betriebssatzung der Straßen und Entwässerung Lemgo 
wird wie folgt geändert:  
 
§ 4 Absatz 2 Buchstabe c erhält den folgenden Wortlaut: 
 
„Beauftragung einer Prüferin bzw. eines Prüfers oder einer 
Prüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss“ 
 
 
Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. Satzung vom 21.02.2024 zur Änderung der Betriebs-
satzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo 
vom 15.12.2009, zuletzt geändert durch die 2. Änderungs-
satzung vom 11.12.2018, wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 02.09.1994, S. 
666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen 
dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.02.2024 
 
 
(Baier) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Jagdgenossenschaft Asmissen 3 
 
98 Generalversammlung der Jagdgenossenschaft 
 Asmissen 3 
 

Einladung 
 
Wir laden Alle Jagdgenossen zur Generalversammlung am 
14.03.2024 um 19:00 Uhr ins Gasthaus „Zum Grünental“ in 
Asmissen ein. 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Verlesung des letzten Protokolls 
3. Kassenbericht 
4. Kassenprüfungsbericht 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Auszahlung des Jagdgeldes 
7. Verschiedene 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Pohl Frevert 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Jagdgenossenschaft Billinghausen 
 
99 Einladung zur Versammlung am 07.03.2024 
 Um 19Uhr in der 3. Halbzeit 
 
Liebe Jagdgenossen, 
 
im Namen des Vorstandes lade ich Sie zu unserer nächsten 
Versammlung am 07.03.2024 um 19 Uhr in die 3.Halbzeit 
ein. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Verlesen der Niederschrift der letzten Versamm-

lung 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vor-

standes und Kassierers 
5. Neuwahlen gemäß Satzung 
6. Verschiedenes 

 
Mit Freundlichen Grüßen 
 
 
Jan Helmut Johanning 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Jagdgenossenschaft Hillentrup Süd – 
Dörentrup 
 
100 Genehmigung und Bekanntmachung der 
 neugefassten Satzung der Jagdgenossen-
 schaft Hillentrup Süd vom 01.03.2023. 
 
Mit Verfügung vom 07.02.2024 hat der Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde, hier in der 
Eigenschaft als untere Jagdbehörde, die Neufassung der 
Satzung der Jagdgenossenschaft Hillentrup Süd vom 
01.03.2023 gem. § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Nord-
rhein-.Westfalen (LJG-NRW) genehmigt.  
 
Gem. § 16 Abs. 1 der oben genannten Satzung sind Ände-
rungen mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die 
Dauer von zwei Wochen im Rathaus der Gemeinde 
Dörentrup öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung 
findet in der Zeit vom 01.03.2024 bis zum 15.03.2024 im 
Rathaus der Gemeinde Dörentrup zu den allgemeinen Ge-
schäftszeiten statt. 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Jobcenter Lippe 
 
101 Hinweis auf die öffentliche Zustellung an  
 Aneta Hristova Georgieva 
 
Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid gemäß §§ 48 
und 50 SGB X vom 14.02.2024 für Frau Aneta Hristova Ge-
orgieva, zuletzt wohnhaft in Lemgoerstr. 6, 32694 Dörentrup 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/oeffent-
liche-zustellungen am 15.02.2024 öffentlich zugestellt wor-
den. 
 
 
Im Auftrag 
V. Zeller 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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Volkshochschule Lippe-Ost 
 
102 A) Haushaltssatzung des Zweckverbandes VHS 
 Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2024 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gültigen 
Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NW. 
S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und des § 8 Abs. 
1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung hat die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule 
Lippe-Ost am 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der die für die 
Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf    1.167.100 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.167.100 EUR 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
lfd. Verwaltungstätigkeit auf     1.118,900 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
lfd. Verwaltungstätigkeit auf     1.154.100 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf         0 EUR 
 
Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf         16.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden können, wird auf 300.000 
EUR festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Verbandsumlage wird auf 250.200,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirt-
schaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsver-
merke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer  

 
Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie sind Bestand-
teil dieser Haushaltssatzung. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gem. 
§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 21.12.2023 
angezeigt. Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GkG erforderliche 
Genehmigung der Verbandsumlage wurde vom Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfü-
gung vom 05.02.2024 erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme, bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2024 gemäß § 96 
Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, während der Öffnungszei-
ten der VHS Lippe-Ost in der Geschäftsstelle in Schieder, 
Parkallee 7, 32816 Schieder-Schwalenberg öffentlich aus. 
 
 
Schieder-Schwalenberg, 20.02.2024 
 
 
(Bierwirth) 
Verbandsvorsteher 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
 
 
 
103 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-
 schlusses des Zweckverbandes Volkshoch-
 schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-
hochschule Lippe-Ost hat in ihrer Sitzung am 23. November 
2023 die von der Intecon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mbH geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Jahresrechnung des Zweckver-
bandes Volkshochschule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 
2021 festgestellt und dem Verbandsvorsteher gemäß § 18 
Abs. 1 GkG in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW unein-
geschränkt Entlastung erteilt. Zum 31.12.2021 beträgt die 
Bilanzsumme 234.866,85 €. Die Ergebnisrechnung schließt 
mit einem Überschuss in Höhe von 1.049,47 €. Der Jahres-
überschuss in Höhe von 1.049,47 € wird der Allgemeinen 
Rücklage zugeführt. 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2021 mit seinen An-
lagen wird hiermit gemäß § 18 Abs. 1 GkG in Verbindung 
mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. Er ist 
während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags von 
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, dienstags bis freitags von 8:30 Uhr 
– 12:30 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr in 
der Hauptgeschäftsstelle der Volkshochschule in 32816 
Schieder-Schwalenberg, Parkallee 7, bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses 2022, zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, 20.02.2024 
 
 
Jörg Bierwirth 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 26.02.2024 
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